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Anlage 2a Sollstellenberechnung

Bezeichnung der Schule: Stichtag: 15.10.20__

Schulform:

1.

Jahrgangsstufen

oder Schulformen

nach Relationen aufgeteilt

Schülerinnen

und Schüler
Schüler-Lehrer-Realtion

Summe

2.

Schülerinnen

und Schüler

Grundstellenbedarf

mit 1 Dezimalstelle %

Stellenzuschlag

(gerundet auf 1 Dezimalstelle)

Ganztagsunterricht

Muttersprachlicher Unterricht

Integrationshilfen

Personal- und Schwer-

behindertenvertretung

sonstige Tatbestände

Summe

3.

4.

Stellenzuschlag

(gerundet auf 1 Dezimalstelle)

5.

nachrichtlich:

6. Stellenbedarf (Summe 1. und 2.):

6.1 Personalbedarfspauschale 2,0 v.H.

6.2 Personalnebenkostenpauschale 0,5 v.H.

Grundstellenzahl

(gerundet auf 1 Dezimalstelle)

Grundstellen für den normalen Unterrichtsbedarf (§ 107 Abs. 1 SchulG i.V.m. § 3 FESchVO)

Summe Stellenbedarf 1. und 2.

(zu berücksichtigen für die Berechnung der Personalbedarfs- und 

-nebenkostenpauschale)

(nicht berücksichtigungsfähig für Personalbedarfs- und -nebenkostenpauschale)

Stellenzuschläge für zusätzliche Unterrichtsbedarfe

Summe

Stellenbedarf insgesamt (Summe aus Ziffer 3 und 4)

Weitere Stellenzuschläge für besondere, von der Schulaufsicht anerkannte Unterrichtsbedarfe (insb. § 106 Abs. 10 SchulG)

sachlicher Grund

Fachleiterbonus

Sonst. Einsatz im öff. Schuldienst

etc.
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